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Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 47
"Wohngebiet Lauesche Straße"
Abwägungsbeschluss

Der Stadtrat beschließt:

die Abwägung zu den Anregungen und Bedenken entsprechend der Stellungnahme

der

Industrie- und Handelskammer zu Leipzig

vom 14.07.2017.
 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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Beratungsergebnis

Beschlussgremium: Stadtrat Sitzung am: 28.09.2017 Legende

Einstimmig Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltungen Befangenheit abweichender Beschluss (Rückseite) STR Stadtrat
SKS Schule, Kultur, Soziales
TA Technischer Ausschuss
VWFA Verwaltungs- und Finanzausschuss

NÖ genehm. genehm.
 mit Änd.

abge-
lehnt

zurück-
gestellt

 TA 26.09.17 X

 STR 28.09.17 X

Ausschuss Datum Ö
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Begründung/Sachdarstellung:

Die Zustimmung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 47 "Wohngebiet Lauesche
Straße" wurde von der Industrie- und Handelskammer zu Leipzig am 14.07.2017 erteilt.

Hinweise, Anregungen und Bedenken Abwägung

Das Vorhaben wird von der IHK zu Leipzig
befürwortet. Es ist dabei zu gewährleisten, dass sich
die geplante Wohnbebauung in die vorhandene
Siedlungsstruktur städtebaulich-architektonisch
einfügt und das Ortsbild nicht beeinträchtigt wird (§ 1
Abs. 5 BauGB).

Im Flächennutzungsplan der Stadt Delitzsch
(genehmigt 2004) ist das Plangebiet als Wohnbau-
fläche dargestellt. Damit wird dem Entwicklungsgebot
gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB entsprochen.

Der Bauleitplan ist mit den benachbarten Gemeinden
abzustimmen (§ 2 BauGB).

Die geplante Bebauung fügt sich
nach Art und Maß der baulichen
Nutzung in die umgebende
vorhandene Bebauung ein.

Die Planung wurde aus dem
FNP entwickelt.

Die Nachbargemeinden wurden
am Bauleitverfahren beteiligt.

 

Dr. Wilde
Oberbürgermeister
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